
 
 

Beschluss der Arbeitsrechtlichen Kommission  
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern  

vom 21. Juli 2015  
für den Geltungsbereich der AVR-Bayern 

 
Für den Geltungsbereich der AVR-Bayern hat die Arbeitsrechtliche Kommission Bayern am 
21. Juli 2015 den folgenden Beschluss gefasst: 

 
Beschluss der Arbeitsrechtlichen Kommission zur Tarifrunde 2016 
 
 

§ 1 
 
Die ab 1. November 2016 geltende Entgelttabelle der Anlage 3 der AVR-Bayern erhält 
folgende Fassung: 
 

Entgelttabelle ab 01.11.2016 

 

  
Entgelttabelle 

gültig ab 01.11.2016 

  Einarbeitungsstufe Basisstufe Erfahrungsstufe Sonderstufe 

Entgelt- 
gruppe    Dauer    Dauer     

E 1 -- -- 
1.625,00 € 

72 Mon. 
1.702,50 € 1.780,00 € 

9,34 €/Std. 9,79 €/Std. 10,23 €/Std. 

E 2 
1.657,94 € 

24 Mon. 
1.741,25 € 

72 Mon. 
1.824,56 € 1.907,88 € 

9,53 €/Std. 10,01 €/Std. 10,49 €/Std. 10,97 €/Std. 

E 3 
1.784,57 € 

24 Mon. 
1.874,55 € 

72 Mon. 
1.964,53 € 2.054,51 € 

10,26 €/Std. 10,78 €/Std. 11,30 €/Std. 11,81 €/Std. 

E 4 
1.929,89 € 

24 Mon. 
2.027,51 € 

72 Mon. 
2.125,14 € 2.222,76 € 

11,10 €/Std. 11,66 €/Std. 12,22 €/Std. 12,78 €/Std. 

E 5 
2.096,83 € 

24 Mon. 
2.203,24 € 

72 Mon. 
2.309,65 € 2.416,06 € 

12,06 €/Std. 12,67 €/Std. 13,28 €/Std. 13,89 €/Std. 

E 6 
2.288,90 € 

24 Mon. 
2.405,42 € 

72 Mon. 
2.521,94 € 2.638,46 € 

13,16 €/Std. 13,83 €/Std. 14,50 €/Std. 15,17 €/Std. 

E 7 
2.510,29 € 

24 Mon. 
2.638,46 € 

72 Mon. 
2.766,64 € 2.894,81 € 

14,43 €/Std. 15,17 €/Std. 15,91 €/Std. 16,64 €/Std. 

E 8 
2.766,00 € 

24 Mon. 
2.907,63 € 

72 Mon. 
3.049,26 € 3.190,89 € 

15,90 €/Std. 16,72 €/Std. 17,53 €/Std. 18,35 €/Std. 

E 9 
3.062,01 € 

24 Mon. 
3.219,22 € 

72 Mon. 
3.377,36 € 3.538,19 € 

17,61 €/Std. 18,51 €/Std. 19,42 €/Std. 20,34 €/Std. 

E 10 
3.407,11 € 

24 Mon. 
3.586,44 € 

72 Mon. 
3.765,76 € 3.945,08 € 

19,59 €/Std. 20,62 €/Std. 21,65 €/Std. 22,68 €/Std. 

E 11 
3.815,97 € 

24 Mon. 
4.016,81 € 

72 Mon. 
4.217,65 € 4.418,49 € 

21,94 €/Std. 23,10 €/Std. 24,25 €/Std. 25,41 €/Std. 

E 12 
4.292,96 € 

24 Mon. 
4.518,91 € 

72 Mon. 
4.744,85 € 4.970,80 € 

24,68 €/Std. 25,98 €/Std. 27,28 €/Std. 28,58 €/Std. 

E 13 
4.851,05 € 

24 Mon. 
5.106,37 € 

72 Mon. 
5.361,69 € 5.617,00 € 

27,89 €/Std. 29,36 €/Std. 30,83 €/Std. 32,30 €/Std. 

E 14 
5.505,94 € 

24 Mon. 
5.795,73 € 

72 Mon. 
6.085,51 € 6.375,30 € 

31,66 €/Std. 33,32 €/Std. 34,99 €/Std. 36,66 €/Std. 

 



 
 

 
§ 2 Inkrafttreten 

 
Diese Arbeitsrechtsregelung tritt mit Wirkung vom 1. November 2016 in Kraft.  
 
Erläuterungen: 
 
Am  24. November 2006 hat die Arbeitsrechtliche Kommission folgende 

Prozessvereinbarung beschlossen: 

„Bei Tarifveränderungen im TV-L Bayern wird die Arbeitsrechtliche Kommission Bayern wie 

bisher jeweils darüber beraten, ob und wie die Änderungen sowohl für den Bereich der 

Verfassten Kirche als auch für den Bereich der Diakonie übernommen werden können. 

Dabei wird angestrebt, möglichst einheitlich zu verfahren. Im Einzelfall können auch andere 

Tarifbewegungen Anlass für Beratungen der Arbeitsrechtlichen Kommission Bayern sein.“ 

 

Die Arbeitsrechtliche Kommission hat zuletzt mit Umlaufbeschluss vom 3. November 2014 

eine Tarifsteigerung in Höhe von 3 % mit Wirkung zum 1. April 2015 für den Geltungsbereich 

der AVR-Bayern beschlossen. Dieser Umlaufbeschluss erfolgte im Vorgriff auf die 

Entgelterhöhungen im Jahr 2015 im Bereich der DiVO, um rückwirkende Entgelterhöhungen 

im Bereich der Diakonie zu vermeiden. Die Kommission hat in diesem Zusammenhang 

erklärt, dass keine weiteren Entgelterhöhungen im Geltungsbereich der AVR-Bayern im Jahr 

2015 stattfinden. Sie hat weiterhin vereinbart, dass im Jahr 2016 die prozentualen 

Steigerungen der Entgelte der Diakonie an die prozentualen Steigerungen der Entgelte der 

DiVO des Jahres 2015 und auch des Jahres 2016 angepasst werden.   

 

Aufgrund dieser Vereinbarung hat sich die Arbeitsrechtliche Kommission nach der 

Tarifeinigung im Bereich des TV-L und der DiVO im März bzw. Mai 2015 nun auf eine 

Tarifsteigerung hinsichtlich der Entgelttabelle in Anlage 3 AVR-Bayern mit Wirkung zum 1. 

November 2016 verständigt. Diese Erhöhung der AVR-Entgelte für 2016 orientiert sich an 

den Tarifsteigerungen in der DiVO und betrachtet die Gesamtsumme aus den Steigerungen 

von 2015 und 2016. Aus dem Vergleich der Tarifsteigerung in den AVR-Bayern ab 1. April 

2015 in Höhe von 3 % sowie der Tarifsteigerung für die Verfasste Kirche zum 1. April 2015 in 

Höhe von 2,1 % und zum 1. April 2016 in Höhe von 2,3 %, mindestens um 75 Euro, ergibt 

sich die oben dargestellte Entgelttabelle.  

Dabei erfolgt zum 1. November 2016 mindestens ein Anstieg um 1,4 % für alle 

Entgeltgruppen. Um den Sockelbetrag in der DiVO in Höhe von mindestens 75 Euro 

entsprechend abzubilden, entstanden unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Wirksamkeitszeitpunkte die oben dargestellten Tarifsteigerungen ab 1. November 2016 

zwischen 1,4 % (für die Entgeltgruppen E 10 bis E 14 in allen Stufen) und bis zu 3,9 % 

(in Entgeltgruppe E 1 Basisstufe) in den AVR-Bayern. 

 

Auf der Basis dieser Tarifeinigung will die Kommission in ihrer nächsten Sitzung am 19. 

Oktober 2015 ergänzende Beschlüsse für die Entgelttabellen in Anlage 3a und 3b für Ärzte 

und Ärztinnen bzw. Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendhilfe sowie für Praktikanten und 

Praktikantinnen bzw. Auszubildende nach Anlage 16 Abschnitt A. I. und Anlage 17 AVR-

Bayern fassen. Dabei können gegebenenfalls noch andere aktuelle Entwicklungen in der 

Tariflandschaft mit einfließen. 


